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PAT BVG Leistungspläne 
 
PLAN 1 (Minimalvorsorge) 
Altersabhängige Sparbeiträge 7 %, 10 %, 15 % und 18 % berechnet vom Lohn 
abzüglich BVG-Koordinationsabzug.  

• PLAN 1 entspricht BVG-Minimum mit dem koordinierten Lohn von 
maximal CHF 54'825.-. 

PLAN 1LP 
Sparbeiträge und Begrenzung des versicherbaren Lohnes wie in PLAN 1.  

• Risikoleistungen (Tod/Invalidität) sind bedeutend besser versichert. 
PLAN 1a LP + PLAN 1b LP 
Sparbeiträge wie in PLAN 1  

• Keine obere Begrenzung des versicherbaren Lohnes.  

• Koordinationsabzug ist auf 1/2 des BVG-Abzuges, bzw. auf CHF 11'287.-
reduziert. PLAN 1b LP kein Koordinationsabzug.  

• PLAN 1a LP/1b LP verbessert Situation von Teilzeitbeschäftigten 
deutlich.  

• Löhne können bereits ab CHF 11'288.- / 7'526.- versichert werden.  

• Tiefer bzw. kein Koordinationsabzug führt zu deutlich höheren 
Leistungen. 

PLAN 2 
Je nach Alter betragen die Sparbeiträge 11 % oder 13 % vom versicherten 
Jahreslohn.  

• Es wird kein Koordinationsabzug, welcher bei variablen Löhnen den 
Jahresbeitrag beeinflusst und nachträgliche Abrechnungen erfordert, in 
Abzug gebracht.  

• Jahreslöhne von Teilzeitbeschäftigten sind ab CHF 7'526.- versicherbar. 
PLAN 3 
Wie PLAN 2 jedoch mit Sparbeitrag von 16.5 % vom versicherten Jahreslohn.  

• Führt zu noch höheren Sparbeiträgen, Altersguthaben und 
Einkaufsmöglichkeiten. 

PLAN 5a 
Wie PLAN 3 jedoch mit Sparbeitrag von 25 % vom versicherten Jahreslohn.  

• Führt zu noch höheren Sparbeiträgen, Altersguthaben und 
Einkaufsmöglichkeiten. 
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PLAN 4 + 5 
Der Sparbeitrag beträgt 20 % vom versicherten Jahreslohn, bzw. 25 % im Plan 
5.  

• Führt zu noch höheren Sparbeiträgen, Altersguthaben und 
Einkaufsmöglichkeiten.  

• Minimale Risikoleistungen bei Tod/Invalidität. In jedem Fall mindestens 
jedoch BVG-Leistungen. Bei Erkrankung/Invalidität ist die 
Beitragsäufnung zu Lasten der PAT-BVG auf die Höhe gemäss BVG 
begrenzt, d.h. im Maximum 18 % des BVG-Lohnes gemäss Obligatorium.

PLAN 4a 
Wie PLAN 4. Äufnung des Sparguthabens bei Erkrankung/Invalidität jedoch mit 
20 % Sparbeiträgen, so dass das projizierte Alterskapital erreicht wird.  
  

 


